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 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT
Frau Fehniger   039321/5180 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
Archivwesen, allg. Verwaltung 
Frau Schild  039321/518-33

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt, rottstaedt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-20 
Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47 
Herr Bethge
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, jankow@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat:
09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Dienstag, 4. April von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  01520/7163623 zu erreichen.

 Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/51818
KOK Horak  0151/74307099; PHM Heine  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Herr Schernikau   /971-10

Sekretariat: Sitzungsdienst, Amtsblatt
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel gabel@arneburg-goldbeck.de /971-30
Gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau Stamm, Frau Jagieniak  /971-40
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50
Brachflächenmanagement: 
Herr Pauls  /971-25

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

KÄMMEREI
Leiterin Kämmerei:
Frau Hoedt  hoedt@arneburg-goldbeck.de /971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich daehnrich@arneburg-goldbeck.de /971-21
Mitarbeiter Kasse:
Frau Dietrich  /971-60
Frau Konert  /971-22
Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
Mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Frau Baklarz  /971-23

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
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Grußwort zu Ostern
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

der Winter ist (hoffentlich) vorbei, der Frühling bricht sich mit 
Macht und Krokussen seinen Weg. Er bringt Lebensfreude mit 
sich, lockt nach draußen, lässt uns einen Neuanfang erleben.  

Auch im kommenden Osterfest feiern wir den Neuanfang. Wir 
werden aufgerufen, uns dem Neuanfang in diesem Leben zu 
widmen. In diesen Tagen vor und an Ostern wird uns wieder 
bewusst, was das menschliche Leben ausmacht: neben Abschied 
und Sterben vor allem erlebte Gemeinschaft, Liebe, Neuanfang. 

Vielleicht lassen Sie sich einfach von diesen Gedanken in den 
kommenden Tagen treiben und genießen die Sonnenstrahlen 
als auch das Lächeln des unbekannten Gesichtes neben Ihnen 
– und vielleicht erwidern Sie es sogar.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auch im Namen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindever-
waltung ein fröhliches Osterfest und schöne Frühlingswochen.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen 
Ausgabe des „Hallo Nachbarn“ und vielleicht können wir uns in 
der nächsten Ausgabe über einen Artikel von Ihnen freuen!

René Schernikau
Ihr Verbandsgemeindebürgermeister

Termine der Fahrbücherei  
im April
Tour Arneburg
05./26. April
Arneburg Schule 10.00 – 13.15 Uhr 
 Bahnhofstraße 15.15 – 16.25 Uhr
Hohenb.-Krusem. Kindergarten 13.30 – 13.55 Uhr
Hindenburg Breite Straße 14.05 -  14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte 14.40 – 14.55 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel 
19. April 
Hassel  Dorfgemeinschaftshaus  16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle  17.30 – 17.50 Uhr

Tour Goldbeck
21. April
Klein Schwechten Kindergarten 10.00 – 10:20 Uhr
Goldbeck Grundschule 10.30 – 11.40 Uhr
 Sekundarschule 11.50 – 13.30 Uhr

Tour Werben
18. April
Werben Marktplatz 16.25 – 17.25 Uhr

ACHTUNG Hundehalter!
Das Ordnungsamt möchte auf 
die aktuell geltende Gefahren-
abwehrverordnung der Ver-
bandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck hinweisen:
„Tierhalter und die mit der 
Führung oder Pflege Beauftrag-
ten sind verpflichtet zu verhü-
ten, dass ihr Tier Straßen und 
Anlagen verunreinigt. Bei 
Verunreinigungen sind der 
Tierhalter und die mit der 
Führung oder Pflege Beauftrag-
ten zur Säuberung verpflich-
tet…“ 
In den vergangenen Wochen 
erreichten uns vermehrt 
Anzeigen, dass viele Gehwege 
und Straßen verstärkt durch 
Hundekot verunreinigt wurden. 

Hundehalter oder Personen, 
welche mit der Hundeführung 
beauftragt worden sind, sind 
unverzüglich nach der Verun-
reinigung dazu verpflichtet, 
diese ordnungsgemäß zu 
entfernen.
Sollte dies nicht beachtet 
werden, handelt die Person 
vorsätzlich ordnungswidrig. 
Diese Ordnungswidrigkeit 
kann gemäß der Verordnung 
mit einer Geldbuße von bis zu 
5.000,-€ geahndet werden.
Wir möchten alle Tierhalter zur 
Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit 
darum bitten, dies zukünftig 
verstärkt zu beachten.

Das Ordnungsamt 



| 4 | HALLO NACHBARN | 28. März 2017 | Ausgabe 3

Die Wirtschaftssenioren sind 
deutschlandweit als „Alt hilft 
Jung" (AhJ)-Vereine organisiert.
In Sachsen-Anhalt ist der Verein 
seit 1993 präsent, er hat seinen 
Vereinssitz in Halle/Saale.
Die Mitglieder des Vereins sind 
erfahrene Senioren, welche in 
ihrer langjährigen Berufstätig-
keit als Manager, Betriebswirt-
schaftler, Controller, Wissen-
schaftler, Banker tätig waren.
Sie sind  promovierte und 
diplomierte Fachleute, haben 
Computerkenntnisse und sind 
hochqualifiziert für eine umfas-
sende Beratertätigkeit.
Sie kennen aus dem eigenen 
Erleben die Schwierigkeiten, die 
bei der Gründung und Führung 
eines Unternehmens entstehen 
können. Diese im Berufsleben   
erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten geben die Wirt-
schaftssenioren gern an Ratsu-
chende weiter. Dies geschieht 
ehrenamtlich, unabhängig, 
vertraulich und praxisbezogen. 
Die Wirtschaftssenioren bieten 
Beratungshilfe an bei:
– Unternehmenssanierung 

(Kosten- und Umsatzanalyse, 
Sanierungsmaßnahmen)

– Krisen- und Risikomanage-
ment (Warnsignaleerkennen, 
Hindernisse überwinden)

– Betriebsorganisation (Arbeits-
abläufe, Verwaltungsvorgän-
ge, Buchführung)

– Unternehmensgründung 
(Ergebnis- und Liquiditätsvor-
schau, Rentabilitätsrechnun-
gen)

– Kommunikationshilfen 
(Anzeigen, Produktbeschrei-
bungen, Werbung )

– Verhandlungshilfen (Lieferan-
ten- und Bankgespräche, 
Kundenakquisition )

– Unternehmensnachfolgen 
(Nachfolge- und Notfallpla-
nung)

Wirtschaftsenioren „Alt hilft 
Jung" Sachsen-Anhalt, Rannische 
Strasse 11, 06108 Halle/S., Tel: 
0345 6819302 E-Mail: info@
ahj-sachsenanhalt.de
Am 6. April organisiert die 
VerbGem Arneburg-Goldbeck in 
der Zeit von 10 bis 12 Uhr im 
Verwaltungsamt Goldbeck ein 
Unternehmerfrühstück. Auf 
dieser Veranstaltung wird Herr 
Detleg Schleifer zum Thema 
„Geschäftsführerwechsel – vom 
Senior zum Junior“ referieren.

   
 

STADT ARNEBURG

04.04.  Dietmar Wolffs 70. 
08.04.  Jakob Geinert 75. 
16.04.  Franz Naußed 75. 
21.04.  Vera Düwert 70. 
23.04.  Barbara Bertz 75. 

OT BEELITZ

03.04.  Dietrich Mlynarczuk 80. 

GEMEINDE  
EICHSTEDT (ALTMARK) 

OT BABEN

27.04. Wilfriede Glintschert 75. 

OT RINDTORF

01.04.  Kriemhild Möllmann 90. 

GEMEINDE  
GOLDBECK

11.04.  Charlotte Machnik  90. 

22.04.  Erika Wiechert 75. 
29.04. Irmgard Zabel 80. 

OT PETERSMARK

27.04.  Helga Schulze 70. 

OT PLÄTZ

21.04.  Margareta Heinl 80. 

HANSESTADT  
WERBEN (ELBE)

02.04. Hannelore Süßmann 70. 

OT BERGE

13.04.  Burkhart Schlauer 70. 

OT GIESENSLAGE

04.04.  Ingrid Reichert 75. 
27.04.  Evchen Schmid 80. 
 

GEMEINDE HASSEL

01.04.  Dieter Bresch 70. 

OT WISCHER

20.04.  Gertraude Harder 70. 

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK 

OT ALTENZAUN

25.04.  Klaus Knop 70. 
 

GEMEINDE IDEN

21.04.  Heinrich Kubernuß 80. 
26.04.  Heidemarie Berger 75. 

 
 

GEMEINDE ROCHAU 

10.04. Hermann Behren 85. 

OT HÄSEWIG

29.04.  Günter Wengler 85. 

Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage

im April
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Elberadeltag & Fliederblütenfest  
am 7. Mai in Arneburg
12:00 Uhr  Begrüßung der Radler und offizielle Einweihung
  des sanierten Abschnittes Billberg-Arneburg

Rahmenprogramm
➢ Bühnenprogramm Stadt und Parkanlage 
➢ Burgberg 
➢  Biosphärenreservat –
 Stadtführung auf dem Burgberg/Info-Stand
➢ AOK- Info- Stand 
➢ IHK , Tourismusverband 
➢ Kreisverkehrswacht
➢ Kunst- und Kulturscheune Ausstellung
➢ Galerie „ Hotel Goldener Anker“
➢ Bastelstraße 
➢ Kutsche/Reiten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Einladung zu Spieleabenden
Zu wiederholten Spieleabenden des Arneburger Kultur- und Hei-
matvereins am  05. April
  03. Mai
  31. Mai
im „Goldenen Anker" um 19:00 Uhr Arneburg, laden wir alle 
Interessierten herzlich ein.
Gesellschaftsspiele können gerne mitgebracht werden.

Kulturbund Arneburg

„Viele schaffen mehr“ – Sonnensegel 
für den Spielplatz Möllendorf
Unser Spielplatz in Möllendorf 
wird von den Kindern gern 
genutzt und auch die Familien 
der umliegenden Dörfern 
wählen ihn oft als Ausflugsziel. 
Die Kinder der Grundschule, 
vom Hort und Kindergarten aus 
dem Nachbardorf Goldbeck 
wandern mehrmals im Jahr 

zum Spielplatz. Sandspielzeuge 
liegen immer im Sandkasten 
und laden zum Spielen ein. 
Mittlerweile wissen viele 
Kinder, dass im Möllendorfer 
Sand auch kleine Glitzersteine 
zu finden sind. Das jährliche 
Kinderfest im Sommer wird 
von über 50 Kinder besucht. Der 
Sandkasten befindet sich 
mitten auf dem Spielplatz in der 
prallen Sonne und als Verein 
hörten wir immer wieder den 
Wunsch der Eltern und Kinder 
nach einem Sonnensegel. 
Leider fehlen unserem kleinen 
Verein die finanziellen Mittel. 
So suchten wir nach einem 
Partner, der uns bei diesem 
Projekt unterstützt. Die Volks-
bank Osterburg-Lüchow-Dan-
nenberg fand die Idee toll und 
hat das Projekt in ihr Crowdfun-
ding (Finanzierung durch viele 
Personen) aufgenommen.
„Was einer alleine nicht schafft, 
das vermögen viele“ – diese 
ebenso einfache wie erfolgrei-
che Idee ist die Basis für das 

Wirken der Volksbanken 
Raiffeisenbanken und ihrer 
Partner. Wir streben nicht nach 
Profitmaximierung, sondern 
haben es zu unserer Kernaufga-
be gemacht, Menschen beim 
Erreichen ihrer Ziele zu unter-
stützen. Genau dazu trägt auch 
das Crowdfunding Portal 

VOLKSBANK Osterburg-Lü-
chow-Dannenberg bei.“
Für jede Spende ab 10,00€, die 
wir als gemeinnütziger Verein 
zweckgebunden für den 
Spielplatz sammeln, unterstützt 
uns die Volksbank in gleicher 
Höhe. 
Alle Spender sind herzlich zum 
Kinder-Kirchen-Spielplatz-Fest 
am Sonntag 27. August eingela-
den, um zu sehen, was wir 
hoffentlich gemeinsam ge-
schafft haben.
Werden auch Sie Unterstützer 
dieses Projektes, alle Informati-
onen finden Sie unter https://
vb-old.viele-schaffen-mehr.
de/sonnensegel-moellendorf
oder Sie nehmen direkt Kontakt 
auf:
Maren Schlemmer  Telefon 
039388 -29583
Kultur und Feuerwehr Traditi-
onsverein 1888 Möllendorf e.V. 
„Viele schaffen mehr“ – machen 
Sie mit, dann können die Kinder 
im Sommer im Schatten 
spielen.

IMPRESSUM HALLO NACHBARN

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, 

Panoramastraße 1, 10178 Berlin
Telefon: (030) 28 09 93 45, 

E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, 
www.heimatblatt.de

Verantwortlich für den Inhalt des amtlichen Teils:  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der Verwaltungsleiter

An der Zuckerfabrik 1, 
39596 Goldbeck

Die nächste Ausgabe erscheint am 25. April 2017.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 13. April 2017.
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15. Elberadeltag am 7. Mai in der Stadt Arneburg  
unter dem Motto: „Grüne Radlerstadt am Strom“ 
Geführte Radtouren von:                                                                                                                                         
Stendal 
– geführte Radtour Stendal-Arneburg 
Treffpunkt:  Stendal, Hospitalstr. 1-2 ( Landratsamt )
Abfahrt:       10:30 Uhr
Anfragen:   Landkreis Stendal
                    Simone Tandeck
  Tel.-Nr.:  03931/607949, 
  E-Mail: Kreisverwaltung@Landkreis-Stendal.de
 
Tangermünde 
– geführte Radtour Tangermünde-Storkau-Billberge-Arneburg
Treffpunkt:  Tangermünde, Marktplatz
Abfahrt:        11:00 Uhr
Anfragen:    Tangermünder Tourismusbüro
                      Frau Regine Schönberg
                      Tel.: 039322/22393, 
  E-Mail: buero@tourismus-tangermuende.de

Tangerhütte
– geführte Radtour Tangerhütte-Tangermünde-Arneburg
Treffpunkt:  Grundschule am Tanger, 
  Bismarckstr. 65, Tangerhütte
Abfahrt:       9:30 Uhr
Anfragen:    Stadt Tangerhütte
                     Tel.: 03935/93170, 
  E-Mail: stadt@tangerhuette.de
                      
Werben
– geführte Radtour Werben-Arneburg
Treffpunkt:  Rathaus, Marktplatz 1, Werben
Abfahrt:     9:30 Uhr   
Anfragen:  Herrn Gunter Zwinscher 
  Tel.-Nr.: 039393/91044,  
  E-Mail: gunterzwinscher@web.de

Havelberg und Sandau
– geführte Radtour von Havelberg über Sandau  nach Arneburg
Treffpunkt:  Tourist-Information; Uferstraße 1, 
  Hansesstadt Havelberg
Abfahrt:         10:30 Uhr
Treffpunkt:    Sandau, Rastplatz
Abfahrt:         11:00 Uhr
Anfragen:      Hansestadt Havelberg
                       Frau Marina Heinrich
  Tel.:  0393887 / 7909,  
  E-Mail:  marina.heinrich@havelberg.de

Was erwartet uns:
– um 12 Uhr Begrüßung der Radler  und offizielle Einweihung des 

sanierten Elberadweges im Abschnitt Billberge-Arneburg durch 
den Landrat Herrn Carsten Wulfänger, den Bürgermeister der 
Stadt Arneburg Herrn Lothar Riedinger, den VerbGemBM Herrn 
René Schernikau und dem Bürgermeister der Stadt Tangermün-
de Herrn Jürgen Pyrdok  

 Treffpunkt: Ortsausgang Billberge

Im Anschluss der offiziellen Einweihung radeln die Teilnehmer 
über den neuen Abschnitt nach Arneburg, um ein buntes Pro-
gramm in der Stadt zu genießen:

– Info-Stand der Polizei
– Kreisverkehrswacht mit Fahrradcodierung, Parcours, Fahrrad-

helmdemonstration, Reaktionstest, Fahrradcheck (Vergabe 
Prüfplakette, Rauschbrillenparcours, Demonstration „Toter 
Winkel“)

– Info-Stand AOK , IHK und Tourismusverband Altmark/Touristin-
formation

– Info-Stand Biosphärenreservat Mittelelbe
– Info-Stand Optikpark Rathenow
– Produkte der Konditorei Stehwien aus Tangermünde
– Führung auf den Arneburger Burg-Berg mit Aussichtsplattform
– offene Kunst- und Kulturscheune sowie „ Galerie“ Hotel Golde-

ner Anker
– Kutschfahrten und Pony
– 13:30 Uhr Turmführung und im Anschluss Orgelmusik in der 

Pfarrkirche Sankt Georg
– die Landfrauen backen Kuchen und reichen Getränke
– der Förderverein wird Leckeres vom Grill anbieten  
– Vereine aus der Region werden sich präsentieren
– für Unterhaltung  ist gesorgt
 
Sonstiges:
Die angegebenen  Zeiten können sich auf Grund von Witterungsein-
flüssen verschieben. 

Für den Service steht:
– Gerike Service Center Tangermünde, 
 Stendaler Straße 45, Tel.: 039322/72660,
– Fahrrad Neumann, 
 Petrikirchstraße 1, 39576 Stendal, Tel.: 03931/713761 und
– Herr Buchholz, in Arneburg, am Veranstaltungsort
zur Verfügung.
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Wohnungen  
im Verwaltungsbereich zu vergeben
Stadt Arneburg
Breite Str. 16
Gewerberäume auf Anfrage 
Breite Str. 59
eine 1-R.-Whg; ca. 35 m²; 
(auf Anfrage)
Gemeinde Hassel
Dorfstr. 19
Gewerberäume auf Anfrage 
Gemeinde 
Hohenberg-Krusemark
Hauptstraße 46
Gewerberäume mit Einbau-Kü-
che 133 m²; 
Gewerberaum ca. 35m², 
OT Osterholz                                                                       
Am Deich 7/8 im modernisier-
ten Wohnblock mit Heizung 
und Balkon
eine sanierte 4-R-Whg.; 
ca. 70 m² 
eine sanierte 3-R-Whg.; 
ca. 61 m² 
OT Hindenburg 
Werbener Straße 5
eine sanierte 3-R.-WE; 
ca. 78 m²; sofort bezugsfertig 
mit Garage
Schulstraße 6
Gewerberäume; ca. 50 m²; 
Hansestadt Werben (Elbe) 
Behrendorfer Str. 15 –
Erdgasheizung 
zwei sanierte 3 R. Whg.; 
ca. 58 m², 
zwei sanierte 2 R. Whg.; 
ca. 45 m² 
eine 3 R. Whg.; ca. 58 m² mit 
einer ebenerdiger Dusche
Räbelsche Straße 26
eine sanierte 2 R. Whg. 
ca. 48 m²
Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Rats-
keller“ Hansestadt Werben 
(Elbe)
Gewerberäume auf Anfrage 
OT Behrendorf  im sanierten 
Wohnblock, 
Werbener Str. 11
drei  sanierte 2-R.-Whg.; 
ca. 46 m², 
zwei sanierte 3-R.-Whg.; 
ca. 57 m², 
beide WE mit Erdgasheizung
eine sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 38 m²
Werbener Str. 11a+b
eine sanierte 2-R.-Whg.; 
ca. 39 m², 
zwei sanierte 3-R.-Whg.; 
ca. 56 m², mit Erdgasheizung   
OT Giesenslage, 

Dorfstr. 22
eine  sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 30 m², EG, Dusche ebenerdig, 
sofort bezugsfertig
eine  sanierte 1-R.-Whg.; 
ca. 31 m², mit Erdgasheizung    
Gemeinde Rochau
Polkauer Str. 4 – Wohnblock 
wärmegedämmt
eine  3-R.-Whg.; ca. 66 m², OG 
links, saniert, mit Balkon
eine  2-R.-Whg.; ca. 36 m², OG 
mitte, saniert, mit Balkon
Eichenweg 1
eine  3-R.-Whg.; ca. 59 m², EG 
rechts (auf Anfrage)
Eichenweg 3
eine  3-R.-Whg.; ca. 58 m², EG 
rechts (auf Anfrage)
eine  3-R.-Whg.; ca. 58 m², OG 
links, saniert, mit Balkon
Eichenweg 7
eine  4-R.-Whg.; ca. 70 m², OG 
links/EGR (auf Anfrage)
Breite Straße 47
Gewerberaum; ca. 56 m² 
(auf Anfrage)
Alle Wohnungen in Rochau 
haben, durch den Nahwärme-
anschluss, günstige Heizkosten.
In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen. Die Wohnungen 
werden vor Bezug renoviert.
Sprechzeiten Wohnungswesen:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr 
und  13.00 - 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 
Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt
5. April von 9:00 bis 12:00 Uhr
Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 
Herr Lindemann   
Tel. 039321 547811 – 
Betriebsleiter
Frau Klas    
Tel. 039321 547813 – 
SB Wohnungswesen
Frau Thürnagel   
Tel. 039321 547810 – 
Sekretariat  
Fax: 039321 547818
E-Mail:                             
eigenbetrieb@isb-arneburg.de

Mit doppelter Kraft –  
228. Kunstausstellung bis 16. Mai
Wiedersehensfreude verspricht 
die 228. Kunstausstellung der 
KLEIN-ST-EN GALERRIE im 
GOLDENEN ANKER ARNEBURG. 

Nach Ausstellungen in den 
Jahren 2000 und 2001 zeigen 
Susanne Pfeiffer (1947) aus 
Schwerin und Annegret Goebe-
ler (1943) aus Bützow Malerei 
und Grafik der letzten Zeit.

Vor über 30 Jahren lernten sich 
die beiden Frauen beim Akt-
zeichnen in Schwerin kennen. 

Entstanden ist daraus die 
Künstlergruppe „Schelfe e. V.“, 
aus deren Mitte auch schon 
Angelika Krambeer aus Mainz 
im Jahre 2014 hier ausstellte.

In verschiedenen Techniken – 
Malerei in Öl, Acryl oder 
Gouache, aber auch mit Holz- 
und Linolschnitten –, meist in 
kräftiger Farbigkeit und klarer 
Komposition, gehen die beiden 
Frauen dem Wesentlichen von 
Landschaften und Lebensräu-
men des Menschen auf den 
Grund.
Dem nachzuspüren bringt 
manche Hintergründigkeit der 
oft einfach scheinenden Bilder 
zutage.

Die Ausstellung ist (außer 
montags) täglich geöffnet von 
11.30 bis 20.30 Uhr bis zum 16. 
Mai..

Gelungene Frauentagsfeier  
in Möllendorf
Wie in jedem Jahr, so feierten 
die Frauen der Volkssolidarität 
Goldbeck, Baben, Möllendorf 
und Petersmark auch in diesem 
Jahr im Möllendorfer Gemein-
desaal ihren Ehrentag. 
Voller Vorfreude wurden wir in 
Bussen der Firma Ladtsch zum 
Zielort transportiert. 
Die Tische im Saal waren 
liebevoll gedeckt und dekoriert. 
Jede von uns erhielt eine 
Kleinigkeit als Andenken: 
dieses Mal waren es drei 
hübsch bemalte Plasteostereier 
an einem grünen Zweig. 
Wir tranken Kaffee, aßen 
leckeren Kuchen, hörten 
unserer Vorsitzenden, Hanne-
lotte Belseck, und später auch 
dem Bürgermeister, Torsten 
Dobberkau, zu. 
Natürlich gab es auch an den 
Tischen viel zu erzählen. 
Doch als die Tanzmusik erklang, 
hielt es viele nicht mehr auf den 
Plätzen. 
Es tat gut, beim Tanzen mal für 
eine Weile die Zipperlein zu 
vergessen. 
Die Höhepunkte unserer 
gemütlichen Feier waren die 
Auftritte von Hannelotte 
Belseck, Edith Aßmuß, Erika 
Brauer und Hanne Brückner. 

Bei „Alles hat ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei“ waren die vier 
Frauen als braune Wurst 
erschienen. Das war der Brüller 
und die einstudierte Choreogra-
fie erhielt natürlich viel Ap-
plaus. 
In Weiß und mit wallendem, 
lockigem Blondhaar kam die 
nächste Darbietung und 
entlockt dem Publikum ein 
begeistertes „Ohh“. 
Der Text dazu schockierte 
zuerst und wurde dann um so 
mehr mit Beifall belohnt: „Von 
hinten, von hinten Blondine, 
von vorne, von vorne Ruine …“. 
Tja, wohl dem, der sich auch als 
älterer Jahrgang noch selbst auf 
die Schippe nehmen kann. 
Mit Schunkeln und mit Gesang 
unter Anleitung von DJ Steffen 
Hehlke ging die Party weiter. 
Den Abschluss bildete schmack-
hafter Kartoffelsalat mit 
Würstchen. Fröhlich und 
ziemlich aufgekratzt fuhren wir 
in unsere jeweiligen Dörfer 
zurück. 
Zum Schluss möchten wir allen 
fleißigen Helfern ein großes 
Dankeschön sagen für diese 
gelungene Feier.
Danke!

E. Walther
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

Gottesdienste & Andachten:
 SO | 02.04. | 09.00 Uhr | Mese-
berg|   10.30 Uhr | Düsedau (+ 
Hlg. Abendmahl) | 17.00 Uhr | 
Osterburg, St. Joseph (Passions-
musik) 
 SA | 08.04. | 18.00 Uhr | Düse-
dau (Abendandacht)  
 SO | 09.04. | 09.00 Uhr | Ren-
gerslage | 10.30 Uhr | Hinden-
burg 
 DO | 13.04. | 19.30 Uhr | 
Osterburg, Burgstr. (+ Hlg. 
Abendmahl)
 FR | 14.04. | 09.00 Uhr  | Mese-
berg (+ Hlg. Abendmahl) | 
10.30 Uhr | Erxleben (+ Hlg. 
Abendmahl) | 14.00 Uhr | Iden (+ 
Hlg. Abendmahl) 
 SA | 15.04. | 22.00 Uhr | Walsle-
ben (Osterfeuer+ Osternachtsfei-
er  + anschl. mitternächtliches 
Osterfrühstück)  
 SO | 16.04. | 14.00 Uhr | Königs-
mark (Zentr. Familiengottes-
dienst zum Osterfest + Kaffee-
trinken)
 MO | 17.04. | 10.00 Uhr | 
Düsedau (Ostergottesdienst) 
10.00 Uhr
 SO | 30.04. |  10.30 Uhr | 
Schwarzholz | 14.00 Uhr | 
Meseberg (+ Taufe: Maximilian 
Busch) 
Gemeindeveranstaltungen:
Christenlehre:
für die Kirchengemeinde Iden:
Pfarrhaus Iden: 
Montags ab 14.15 Uhr
für das Kirchspiel Königsmark- 
Meseberg:
Winterkirche Meseberg:  
Donnerstag, 20. April, 15.15 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben:  
Donnerstags 14.15 Uhr
Konfirmandentreff:
Vorkonfirmanden des Pfarrbe-
reiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:  
Mo, 15. Mai, 16.00 Uhr
Arbeit der Gemeindekirchenrä-
te: Regionales GKR-Treffen der 
Region Osterburg:
Burgstr. Osterburg  Mittwoch, 
19. April 19.30 Uhr
GKR-Sitzung für das Kirchspiel 
Königsmark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg 
Dienstag, 25. April 18.30 Uhr

Gemeindenachmittage:
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg:  
Mittwoch, 5. April 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben:  
Mittwoch, 12. April, 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
Dorfgem.-Haus Düsedau:  
Mittwoch, 19. April, 14.30 Uhr
für die Gemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 
26. April 14.30 Uhr
Sonstiges: 
„Viele Hände machen der Arbeit 
schnell eine Ende.“  Darum 
laden wir ganz herzlich ein zum 
Frühjahrsputz:
in die Kirche Königsmark: 
Samstag, 1. April, 9 -11 Uhr
Wer kann, sollte bitte Reini-
gungsgeräte (Eimer, Lappen, 
Schrubber usw.) mitbringen. Wir 
freuen uns über eine rege 
Teilnahme. Der Gemeindekir-
chenrat
in die Kirche Iden:  
Samstag, 1. April, 14 -16 Uhr
Wer kann, sollte bitte Reini-
gungsgeräte (Eimer, Lappen, 
Schrubber usw.) mitbringen. Wir 
freuen uns über eine rege 
Teilnahme. Für erfrischende 
Getränke ist gesorgt. Der 
Gemeindekirchenrat

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN 

 SA | 01.04. | 10:30  Uhr | Rochau 
(Taufgottesdienst)
 SO | 02.04. | 10:30 Uhr | Klein 
Schwechten (Gottesdienst)
14:00 Uhr | Goldbeck (Gottes-
dienst)
 DI | 04.04. | 09:00 Uhr | Kinder-
kirche Kindergarten Rochau | 
14:00  Uhr | Gemeindenachmit-
tag in Rochau
 MI | 05.04. |  15:00 Uhr | 
Gemeindenachmittag in 
Goldbeck
 DO | 06.04. | 17:00 Uhr | 
Konfirmandenunterricht im 
Pfarrhaus Klein Schwechten
 SO | 09.04. | 10:00 Uhr |  Bert-
kow (Familiengottesdienst mit 
Frau Grigoleit)  
10:30 Uht | Rochau (Gottesdienst)
 MO | 10.04. | 16:00 Uhr | Offene 
Kirche in Eichstedt
 DO | 13.04. | 18:00 Uhr | 

Möllendorf (Gottesdienst, 4. 
Abend der Passionsandachten)
19:00 Uhr | Ziegenhagen 
(Familiengottesdienst mit Frau 
Grigoleit) 
 FR | 14.04 | 09:00 Uhr | Kruse-
mark (Gottesdienst) | 10:30 Uhr | 
Eichstedt (Gottesdienst)
 SA | 15.04. | 22:00 Uhr | Peters-
mark (Gottesdienst, 5. und 
letzter Teil der Passionsandach-
ten)
 SO | 16.04. | 09:00 Uhr | Eich-
stedt (Gottesdienst)
10:30 Uhr | Krusemark (Gottes-
dienst) | 14:00 Uhr | Klein 
Schwechten (Taufgottesdienst)
 MO | 17.04. 10:30 Uhr | Rochau 
(Gottesdienst) | 17:00 Uhr | 
Goldbeck (Familiengottesdienst 
mit Frau Grigoleit)
 DO | 20.04. | 14:30 Uhr | 
Gemeindenachmittag in 
Eichstedt | 17:00 Uhr | Konfir-
mandenunterricht im Pfarrhaus 
Klein Schwechten
 SA | 22.04. | 17:00 Uhr | Orgel-
konzert in der Kirche Eichstedt
 SO | 23.04. | 09:00 Uhr | Möllen-
dorf (Gottesdienst)
10:30 Uhr | Häsewig (Gottes-
dienst)
 MO | 24.04. | 17:00 Uhr | Famili-
enzeit in Rochau
 DI | 25.04. | 10:00 Uhr | Kinder-
kirche Kindergarten Goldbeck
 MI | 26.04. | 19:00 Uhr | 
Bibelabend im Pfarrhaus Klein 
Schwechten

PFARRBEREICH WERBEN

 SO | 02.04. | 10.00 Uhr | Gottes-
dienst in Werben mit Kindergot-
tesdienst
 DI | 04.04. | 16.00 Uhr | Bibel-
stunde im Pfarrhaus Werben
19.00 Uhr | Gemeindekirchenrat 
im Pfarrhaus Werben 
 MI | 05.04. | 14.00 Uhr | Näh-
kränzchen im Pfarrhaus Berge
 FR+SA | 07.+ 08.04. | Frühjahr-
sputz in den Kirchen unseres 
Kirchspiels. Wieder einmal 
wollen wir vor Ostern unsere 
Kirchen und Gebäude auf 
Vordermann bringen. Dafür 
suchen wir viele fleißige Helfer, 
die Zeit und Lust haben, mit 
dabei zu sein. Wir wollen 2-3 
Stunden gemeinsam schaffen, 
putzen und evtl. entrümpeln… 
Arbeitsmittel sind nur begrenzt 

vorhanden, wer etwas mitbrin-
gen kann ist herzlich darum 
gebeten. Ausgaben dafür 
werden natürlich ertattet 
(Quittung nicht vergessen!).
Termine:  Freitag, 07.04.: Lichter-
felde um 14 Uhr, Giesenslage 
um 15.30 Uhr, Samstag, 08.04.: 
Neukirchen, Berge, Werben um 
9 Uhr, Wendemark um 10 Uhr
 SO | 09.04. | 09.30 Uhr | Gottes-
dienst in Lichterfelde mit 
Heiligem Abendmahl
14.00 Uhr | Gottesdienst in 
Giesenslage mit Hl. Abendmahl 
und Kirchencafe
 MO | 10.04. | 14.00 Uhr | 
Handarbeitskreis im Pfarrhaus 
Werben
 DO | 13.04. | 16.30 Uhr | 
Gottesdienst in Neukirchen und 
Heiligem Abendmahl
18.30 Uhr | Gottesdienst in Berge 
mit Heiligem Abendmahl
 FR | 14.04. | 10.00 Uhr | Gottes-
dienst in Werben mit Kindergot-
tesdienst und Hl. Abendmahl
 SA | 15.04. | 20.00 Uhr | An-
dacht zur Osternacht in der 
Kirche und anschl. Osterfeuer im 
Pfarrgarten Werben
 SO | 16.04. | 10.00 Uhr | Zentral-
gottesdienst in Werben mit 
Kindergottesdienst und Oster-
brunch
 DI | 18.04. | Ausflug Team 
Offene Kirche
 MI | 19.04. | 14.00 Uhr | Näh-
kränzchen im Pfarrhaus Berge
 21. – 23.04. | Klausurwochen-
ende des Gemeindekirchenrats
 MO | 24.04. | 14.00 Uhr | 
Handarbeitskreis im Pfarrhaus 
Werben
 DI | 25.04. | 19.00 Uhr | Kino im 
Pfarrhaus Werben
 DO | 27.04. | 15.00 Uhr Kaffee-
trinken & Vorbereitungstreffen 
Team Offene Kirche
Auch in diesem Jahr wird es 
wieder ein Vorbereitungstreffen 
bei Kaffee und Kuchen  für die 
Saison der OFFENEN KIRCHE 
geben. Eingeladen sind alle, die 
wieder oder neu im Team 
mitmachen wollen. Wir suchen 
noch weitere Mitstreiter!
 SA | 29.04. | 17.00 Uhr | 
Familien abend im Pfarrhaus 
Werben
 SO | 30.04. | 10.00 Uhr | Gottes-
dienst in Werben mit Kindergot-
tesdienst
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Einladung zum Orgelkonzert  
in die St.-Katharinen-Kirche zu Eichstedt

Der Verein lädt zu einem 
Orgelkonzert am 22. April um 
17:00 Uhr in die St.-Kathari-
nen-Kirche zu Eichstedt ein.
Es wird die Kantorin Josefine 
Horn auf der restaurierten 
Helbig-Orgel von 1737 spielen.
Sie ist Organistin an der 
Friedenskirche Berlin Nieder-
schönhausen.
Die Orgel wurde in den Jahren 
2011-2014 aufwendig restauri-

ert und gilt als Kleinod unter 
den altmärkischen Orgeln.
Der Orgelbauer Johann Georg 
Helbig (1702-1769) hat nur 
wenige Orgeln gebaut. Die in 
Eichstedt ist die letzte noch 
spielbare und restaurierte 
Orgel.

Adelheid Schmersau 
Vorsitzende 
Förderkreis 

St-Kattarinen-Kirche

Rochauer Urgestein feiert  
50. Bühnenjubiläum und 66. Geburtstag
Martin Riep, schon als Jugendli-
cher war er beim Ausschank 
mit dabei, wenn damals im 
alten Saal von Maxe Böhm 
Karneval gefeiert wurde. Als 
einer der damaligen Büttenred-
ner den Text vergessen hatte, 
sprang er kurzer Hand ein. Das 
war 1967 sein erster Auftritt als 
Büttenredner.  Damals war er 
16 und heute nun ist er 66 Jahre 
jung. 50 Jahre hat er das 
Publikum mit seinen Vorträgen 
begeistert. Zwischenzeitlich 
tanzte er auch beim Männerbal-
lett mit und viele Jahre war er 
im Elferrat tätig.

Mit 60 Jahren war er Prinz der 
48. Session und vertrat mit 
seiner Prinzessin Eva die 
Rochauer-Carnevals-Gemein-
schaft.  Das war sein Geschenk 
zum Geburtstag, verriet Martin 
mit einem Lächeln. Das war 
damals auch das letzte Jahr im 
Elferrat. 
Eigentlich wollte er mit 60 ganz 
mit dem Karneval aufhören, 
aber das Bühnenfieber packte 
ihn und somit hat er weiterhin 
das Publikum mit seinen 
hervorragender Büttenreden 
erfreut. 
Die Rochauer Karnevalisten 
ließen ihren Martin auf der 
Abschlussfeier hochleben. Als 
Vertreter vom Karnevallandes-
verband Sachsen-Anhalt war 
Lothar Strogies nach Rochau 
gekommen, um dem Jubilar für 

seine 50jährige Tätigkeit beim 
Rochauer Karneval den Eh-
renorden in Gold zu verleihen
Anschließend erklang der Song 
,,Mit 66 Jahren“ und alle 
gemeinsam feierten seinen 
Geburtstag. 
Überrascht und erfreut war 
unser Martin, als ihm der  
Ehrenorden überreicht wurde. 
Und dann auch noch ein 
Ständchen zum Geburtstag. Er 
bedankte sich bei seinen 
Mitstreitern der RCG und 
wünschte allen so viel Spaß, 
wie er in den 50 Jahren beim 
Rochauer Karneval gehabt 

hatte. Ein schöner gelungener 
Abschluss der 52. Session der 
Rochauer – Carnevals – Ge-
meinschaft. Präsident Frank 
Bräuer möchte sich auch hier 
bei allen Aktiven auf der Bühne 
und hinter den Kulissen bedan-
ken, die Jahr für Jahr ihr Bestes 
geben. Großer Dank auch an 
alle Sponsoren der RCG. Nur mit 
ihrer Unterstützung ist es 
möglich, ein schönes und 
abwechslungsreiches  Pro-
gramm zu gestalten.  
Wir hatten auch in diesem Jahr 
wieder ein tolles Publikum und 
freuen uns auf alle, die auch in 
der kommenden Session wieder 
zum Rochauer Karneval kom-
men, wenn es dann wieder 
heißt: 

,,Rochau – es lacht!“
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Honigblütenfest am 6. Mai
Am 6. Mai findet ab 14 Uhr das 
traditionelle Honigblütenfest 
des Vereins Naturfreunde 
Wischer e.V. auf dem Spielplatz 
in Wischer statt.
Für unsere kleinen Gäste gibt es 
eine Hüpfburg, Ponyreiten, 
Kinderschminken und was 
Süßes.

Für unsere großen Gäste gibt es 
frischen Bienenstichkuchen 
und Kaffee, Bratwurst vom Grill 
und Getränke. 
Dazu laden wir alle recht 
herzlich ein.

Verein Naturfreunde Wischer e.V.

Karten für Zwickmühle am 16. Juni

Karten für das Gastspiel der 
Magdeburger Zwickmühle in 
der Mehrzweckhalle Rochau am 
16. Juni gibt es bei: 
David Riep 0162/2383627 oder 
bei Andy Besecke 0172/3846572  
gerne auch via whatsapp 

Und unter karten.zwickmueh-
le@web.de 
Kartenpreis: 15 Euro  
Und im Dorfkonsum Rochau, 
Physiotherapie Schmidt Rochau 
und Friseursalon Nancy Hundt 
Rochau

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Altenzaun
Alle Eigentümer von Grundflä-
chen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes sind recht herzlich 
zur Versammlung eingeladen.
Ort: Gemeindehaus  Alten-
zaun,  Hofstraße  7
Datum : 28.April, um  19 Uhr
Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eintragung der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste und Abgleich mit 
dem Jagdkataster

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit der Ladung

3.  Verlesen und Bestätigen der 
Tagesordnung

4.  Bericht des Vorsitzenden
5.  Bericht des Kassenführers
6.  Bericht der Kassenprüfer
7.  Beschluss über die Verwen-

dung des Reinertrages
8.  Wahl des Vorstandes der 

Jagdgenossenschaft
Wir weisen darauf hin, dass 
Flächen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch 
Anwesenheit aller Eigentümer 
dieser Flächen oder durch 
amtlich bestätigte Vollmacht 
aller nicht anwesenden Eigen-
tümer dieser Flächen zur 
Abstimmung berechtigt sind.

Der Vorstand

Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Bertkow
Die Jagdgenossenschaft Bertkow hat auf der Mitgliederversamm-
lung am 3. März beschlossen, daß der diesjährige Reinertrag für 
gemeinnützige Zwecke gespendet wird. André Witwar, Jagdvorsteher

Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Häsewig
Die Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Häse-
wig findet  am Freitag, 21. Ap-
ril um 19.00 Uhr bei Friedrich 
Falke in Klein Schwechten 
statt. 

Alle Grundstückseigentümer 
sind dazu mit Partnern recht 
herzlich eingeladen.

Veränderungen im Grundbuch 
sind dem Vorstand vorzulegen. 
Zu Beginn der Versammlung 
wird ein Jagdessen gereicht.

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme 
bis zum 1. April unter 
der Tel.-Nr. 039388/28640 oder 
039388/28263.

Der Vorstand

Einladung zur Jagdversammlung  
in Klein Schwechten
Am Freitag, den 7. April um 
19:00 Uhr findet im Feuer-
wehrgerätehaus unsere 
alljährliche Jagdversammlung 
in Klein Schwechten statt.
Hierzu sind alle Eigentümer von 
Grundflächen der Gemarkung 
Klein Schwechten recht herzlich 
eingeladen.

Tagesordnung:
• Berichte
• Wahl des Vorstandes
• Auszahlung Jagdpacht
• Jagdessen
Eigentumsnachweise bzw. 
amtlich beglaubigte Vollmach-
ten sind mitzubringen.

gez. Jagdvorstand Klein Schwechten

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Schwarzholz
Hiermit sind alle Eigentümer 
von Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes recht
herzlich zur Versammlung 
eingeladen. 
Ort:  Arneburg, Restaurant 
,,Goldener Anker "
Datum:  07. April 
Zeit:  19.00 Uhr   

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eintrag der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste 

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und der Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung

3.  Verlesen und Bestätigung 
der Tagesordnung

4.  Verlesen des Protokolls der 
Mitgliederversammlung 
vom 8. April 2016 und 
Bestätigung

5.  Bericht des Kassenführers 
6.  Bericht über das Jagd-Jahr  
7.  Entlastung des Vorstandes 

Gleichzeitig erfolgt die Auszah-
lung der Jagdpacht. 
Wir weisen darauf hin, dass 
Flächen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch 
Anwesenheit aller Eigentümer 
oder durch amtliche bestätigte 
Vollmachten aller nicht anwe-
senden Eigentümer dieser 
Flächen zur Abstimmung 
berechtigen.  Der Vorstand
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Zirkus „ASCONA“  
in der Grundschule Goldbeck

Am Freitag, 24. Februar, wurden 
die Schüler der Grundschule 
Goldbeck vom Zirkus ASCONA 
überrascht. 
Schon am Morgen herrschte 
Aufregung und Freude. 
Die Kinder fieberten der 
Vorstellung entgegen. 
Nachdem im Speiseraum alles 
aufgebaut und hergerichtet 
war, konnte der Spaß beginnen.
Drei Akteure unterhielten die 
Kinder eine Stunde mit Tieren 
und Clownerie. 
Sie hatten Tauben, einen Hund 
namens Daisy und eine Schlan-
ge mitgebracht. 
Die Kinder wurden oft mit 
einbezogen und wurden selbst 
zu Akteuren.
Der kleine Hund zeigte viele 
Kunststücke, die Tauben, was 
sie gelernt haben und die 
Schlange flößte einigen Kin-
dern ein wenig Angst ein. 
Vier mutige Zuschauer Hedi, 
Laura, Nils und Dave waren 
bereit, sich die Schlange um den 
Hals zu legen. 
Das verdient Respekt!
Auch die Clowns sorgten für 
viele Lachsalven und wurden 

mit viel Applaus dafür belohnt.
Ein Dank nochmals an den 
Zirkus „ASCONA“ für die 
Darbietungen. 
Wie würden uns freuen, wenn 
es zu gegebener Zeit eine neue 
Veranstaltung gibt.

Die Schüler und Kollegen der 
Grundschule Goldbeck

„Mi, ma mule –  
ich komm bald in die Schule...“

Mit diesem Reim wurden die 
zukünftigen Erstklässler Ende 
Februar zu einer Schnupper-
stunde in der Schule empfan-
gen.
Gegenseitiges Kennenlernen 
sowie viele spielerische Übun-
gen standen im Mittelpunkt des 
Zusammentreffens.
So konnten die Vorschulkinder 
zeigen, dass sie ihren eigenen 
Namen deutlich sprechen, 
silbenweise klatschen und 
bereits schreiben können.
Es wurde eine bunte Schultüte 
bemalt und natürlich mit den 
Namen der Kinder geschmückt. 
Zu einem Erzählbild konnten 
die Vorschulkinder ihre sprach-
lichen Fähigkeiten unter Beweis 

stellen. Lebhaft teilten sie ihre 
Beobachtungen mit, was in 
einen ordentlichen Klassen-
raum gehört und was besser 
draußen bleibt.
Auf einem Foto von „Lisa“ mit 
ihrer großen Schultüte wurde 
Konzentration verlangt. Fünf 
Unterschiede mussten erkannt 
und markiert werden. Auch 
diese Aufgabe meisterten alle 
Kinder begeistert.
Mit Musik und Bewegung klang 
der Schnuppertag aus.
Mit vielen neuen Eindrücken 
verabschiedeten sich alle bis zu 
einer nächsten Schnupperstun-
de im Mai.

K. Bohnebeck
Grundschule Goldbeck
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Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat 
Iden die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 09.02.2017 beschlos-
sene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.114.600 Euro 
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.104.000 Euro 

2.  im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.114.600 Euro 
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.074.000 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    573.700 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.300.900 Euro 
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro 

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Iden für das Haushaltsjahr 2017

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
 (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab de außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf

10.000,00 Euro
 festgesetzt.
2.  Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen sind, 

werden bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 € 
 festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach §35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

Iden, den 09.02.2017

.........................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 30.03.2017 bis 18.04.2017 im Verwaltungsge-
bäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch Kommu-
nalaufsichtsbehörde Landkreis Stendal am 01.03.2017 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1-270-HH2017 erteilt worden.

Iden, den 09.02.2017

........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)  (Siegel)
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Aufgrund §§ 4, 5 Abs. 1, 45 Abs. 2 Ziffer 1 und 99 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (KVG LSA 
S. 288) und §§ 1,2, 3 und 13a des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S.405) je-
weils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Hohenberg-Krusemark am 09.03.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

(1)  Die Gemeinde Hohenberg-Krusemark erhebt die Hundesteuer nach die-
ser Satzung.

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten 
Hunden durch natürliche Personen im Gemeindegebiet.

§ 2 
Steuerschuldner

(1)  Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwe-

cken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehöri-
gen im eigenen Haushalt aufgenommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund  länger als zwei Monate  im  
Jahr  gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehal-
ten hat, es sei denn er kann nachweisen, dass der Hund bereits in einer 
anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland versteuert wird 
oder von der Steuer befreit ist.

§ 3 
Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem  1.  des Monats, in dem ein Hund 
in einen Haushalt aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der dem 
Monat folgt, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fäl-
len des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der 
dem Monat folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hun-
dehaltung beendet wird oder in dem der Halter wegzieht. Die Hunde-
haltung ist beendet, wenn der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 
oder verstirbt.

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1)  Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr.

(2)  Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so 
ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

(3)  Die Jahres Steuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungs-
zeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steu-
erpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuer-
schuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 3 
Abs. 1)

§ 5 
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Steuer wird für ein  Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst 
während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres 
durch Bescheid festgesetzt.

(2) Die Steuer ist mit dem Jahresbetrag am 01.07. eines jeden Jahres 
fällig. Für zu einem späteren Zeitpunkt angemeldete Hunde wird die 
Steuer 1 Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  
im Gebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark

§ 6 
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
 • für den ersten Hund 15,00 €
 • für den zweiten Hund 20,00 €
 • für den dritten und jeden weiteren Hund 30,00 € 

• Hundesteuer ermäßigt 7,50 €
(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird, sind bei der 

Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.
 Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 9 gewährt wird, gelten als 

erste Hunde.

§ 7 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steue-
rermäßigungen) nach den §§ 8 und 9 richtet sich nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Kalenderjahres. In den Fällen des § 3 Abs. 1 sind die 
Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich.

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für wel-
che die Vergünstigung in Anspruch genommen werden soll
1.  für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2. die in den Fällen des § 9 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem im 

Abs. 1 genannten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben
(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ab-

lauf eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt 
werden.

§ 8 
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
1. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe sonst hilfloser Per-

sonen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „G", „aG", „Gl", „H" 
oder „Bl" besitzen.

2. Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 
die Bewachung von Herden verwendet werden.

3. Jagdgebrauchshunde von Jagdausübungsberechtigten und bestätigten 
Jagdaufsehern, sofern diese Inhaber des Jagdscheines sind, und der 
Hund ausschließlich zum Zwecke der Jagd eingesetzt wird (Berufsjä-
ger),

4. Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden, bis 
zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Erwerb.

§ 9 
Steuerermäßigung

Die Steuer wird auf Antrag auf 50 v. H. ermäßigt für:
1. einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäuden dient, die 

von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftlinie ent-
fernt liegen,

2. einen Hund, der der Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen 
dient, die von den nächsten bewohnten Gebäuden mehr als 300 m Luft-
linie entfernt liegen.

3. Hunde, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschrie-
bene Prüfung vor Leistungsprüfern der zuständigen Fachorganisation 
mit Erfolg abgelegt haben und für den Zivilschutz, Katastrophenschutz 
oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung der Prüfung 
ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Ver-
wendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.
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4. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben 
und neben persönlichen Zwecken auch der Jagd dienen.

5. Hunde, die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungsge-
werbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern neben persönlichen 
Zwecken auch zur Ausübung des Wachdienstes dienen

§ 10 
Meldepflicht

(1)  Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen 
nach Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von 
ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablauf des dritten Monats nach der Geburt bei der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 
3 muss die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem 
der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen 
nach Beendigung der Hundehaltung hei der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck abzumelden.  Im Falle einer Veräußerung sind bei der 
Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben,

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuer-
befreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grundes 
für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

§ 11 
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke,  die im Eigentum der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck verbleibt, ausgegeben.

(2)  Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung des Hundes 
gültig.

(3) Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenem/n Hund/en die gül-
tige Steuermarke sichtbar anzulegen.

(4) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über 
die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke 
zum Selbstkostenpreis ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer 
unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewor-
dene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust gera-
tene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene 
Marke der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gegen Erstattung der 
für die Ersatzmarke gezahlten Selbstkosten unverzüglich zurückzugeben.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 1 (Anmeldung) oder § 10 Abs 3 
(Anzeige des Fortfallens von Steuerermäßigung bzw. Steuerbefreiun-
gen) sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 16 Abs. 2 KAG-LSA und 
können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

(2) Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 (Abmeldung) sind Ordnungswid-
rigkeiten nach § 8 Abs. 6 KVG LSA und können mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden.

(3) Zuwiderhandlungen gegen § 11 Abs. 3 (Steuermarke dem Hund nicht 
sichtbar angelegt) oder Abs. 4 (keine Rückgabe der Hundesteuermarke 
nach Beendigung der Hundehaltung) sind Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 8 Abs. 6 KVG LSA und können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 
geahndet werden.

§ 13 
Billigkeitsmaßnahmen

(1)  Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilwei-
se gestundet werden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte für 
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls 
unbillig, können sie ganz oder teilweise erlassen werden.

(2)  Für  die Verwirklichung,   die Fälligkeit und  das  Erlöschen von Ansprü-
chen  aus  dem Abgabenschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223,224 
Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Abgabenord-
nung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 14 
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde bereits 
angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft
1. Hundesteuersatzung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 12.01.2012

Hohenberg-Krusemark, den 09.03.2017

Kautz
Bürgermeister
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Aufgrund der §§ 4, 5, 8, 45 Abs. 2 Nummer 1 und 6 sowie des § 99 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KommunalVer-
fassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288 und der 
§§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13.12.1996 
(GVBI. LSA 1996, 405), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark in seiner Sitzung am 23.02.2017 nach-
folgende Benutzungs- und Gebührensatzung für Veranstaltungsräume der 
Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschlossen:

§ 1 
Gegenstand und Zuständigkeit

(1) Die Gemeinde Hohenberg-Krusemark ist Eigentümerin folgender Veran-
staltungsräume:
– Dorfgemeinschaftshaus Altenzaun,
– Dorfgemeinschaftshaus Schwarzholz,
– Vereinsheim (Sportlerheim) Hohenberg-Krusemark,
– Jugendclub Hindenburg,
– Seniorenraum (in der ehemaligen Schule) Hindenburg,
– Turnhalle Hindenburg,
– Versammlungsraum in der Turnhalle Hindenburg und
– Dorfgemeinschaftshaus Groß Ellingen.

 Die Veranstaltungsräume sind öffentliche Einrichtungen zur Förderung 
und Verbesserung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Le-
bens in der Gemeinde.

(2) Die Räume mit ihren Einrichtungen stehen Privatpersonen für Familien-
feiern, Vereinen und sonstigen Veranstaltern für gemeinnützige, kultu-
relle und jugendfördernde Zwecke zur Verfügung.

§ 2 
Benutzung

(1) Ein Antrag auf Nutzung der Veranstaltungsräume ist mindestens 14 
Tage vorher beim Bürgermeister bzw. bei einer von ihm beauftragten 
Person zu stellen.

(2) Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt durch den Bürgermeister oder 
eine von ihm beauftragte Person.

(3) Bestehen Zweifel darüber, ob die Veranstaltung mit dem Verwendungs-
zweck dieser Objekte zu vereinbaren ist, so entscheidet der Bürger-
meister nach Rücksprache mit der Fachabteilung über die Vergabe. Bei 
einer Ablehnung der Nutzung wird dem Antragsteller dies in Form eines 
Verwaltungsaktes von der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zuge-
sandt.

(4) Bei Anmeldungen mehrerer Veranstaltungen zum gleichen Termin ent-
scheidet der früheste Eingang einer Anmeldung über die Vergabe.

(5)  Auf die Erteilung der Benutzungserlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.
(6)  Für die Nutzung der Räume wird eine Gebühr erhoben.
(7) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wird durch den Bürgermeis-

ter oder durch eine von ihm beauftragte Person von der Vergabe infor-
miert.

§ 3 
Benutzungsordnung

(1) Die Nutzungsgenehmigungen berechtigen den Nutzer die festgelegten 
Räumlichkeiten während der festgesetzten Zeiten zu nutzen. Der Nutzer 
ist für einen ausreichenden Ordnungsdienst und für einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung verantwortlich.

(2)  Der Nutzer ist verpflichtet, für Sauberkeit und Ordnung in den Räumlich-
keiten zu sorgen.

(3) Während der Nutzungszeiten ist der Nutzer Gehilfe der Gemeinde bei 
der Ausübung des Hausrechts.

Benutzungs- und Gebührensatzung 
für Veranstaltungsräume der Gemeinde Hohenberg-Krusemark

(4) Schäden, insbesondere Beschädigungen und Verluste, sind bei 
Rückübergabe an die Gemeinde, jedoch spätestens am Tag nach der 
Veranstaltung, durch den Nutzer zu melden.

(5) Herde, Kühlschränke, Geschirrspüler und ähnliche Gebrauchsgegenstän-
de sind nach der Benutzung auszuschalten und gründlich zu reinigen.

(6)  Die Räumlichkeiten und Sanitäranlagen sowie Ausstattungsgegenstän-
de, wie Geschirr, Besteck, Stühle, Tische und ähnliches, sind vom Nutzer 
hygienisch zu reinigen.

(7) Bei nicht erfolgter bzw. nicht ordnungsgemäßer Endreinigung, gemäß 
der Absätze 5 und 6, wird eine Reinigungsgebühr in Höhe von 75,00 
Euro erhoben.

(8) Die Abfallentsorgung hat durch den Nutzer über die eigenen Entsor-
gungsmöglichkeiten zu erfolgen; anderenfalls ist Absatz 7 analog anzu-
wenden.

(9) Übermäßige Lärmbelästigungen der Nachbarn sind zu vermeiden und 
durch den Nutzer zu unterbinden.

(10) Das Nutzen von pyrotechnischen Gegenständen ist innerhalb (ganzjäh-
rig) und außerhalb der Räumlichkeiten (im Zeitraum 02.01. bis 30.12.) 
verboten. Ausgenommen hiervon ist Pyrotechnik der Klasse 1 (Kleinst-
feuerwerk, z. B. Wunderkerzen, Knallerbsen, Tischfeuerwerk).

(11) Das Rauchen ist in den Räumlichkeiten verboten. Für Rauchersatzmög-
lichkeiten, deren Funktionsweise durch die elektrische Verdampfung von 
Flüssigkeiten bestimmt ist, gilt Satz 1.

(12)  Die Räumlichkeiten werden dem Nutzer vom Bürgermeister oder von 
dem mit der Vergabe Beauftragten ordnungsgemäß übergeben und sind 
vom Nutzer im gleichen Zustand spätestens am Tag nach der Veranstal-
tung zurückzugeben.

(13) Der Nutzer hat diese Satzung vor der Übergabe auf dem Formblatt der 
Nutzungsvereinbarung (Anlage) anzuerkennen.

§ 4 
Nichtausübung des Nutzungsrechts

(1) Wird ein Nutzungsrecht nicht ausgeübt, so ist der Bürgermeister oder 
der mit der Vergabe Beauftragte unverzüglich darüber in Kenntnis zu 
setzen. Die Erklärung ist schriftlich zu tätigen.

(2)  Mit Abgabe der schriftlichen Erklärung nach Absatz 1 erlischt das Nut-
zungsrecht.

§ 5 
Haftung

(1)  Der Nutzer haftet gegenüber der Gemeinde für sämtliche Schäden, die 
durch sein Tun oder Unterlassen verursacht wurden. Schäden, die zum 
Zeitpunkt des Schadensfalles durch Personen verursacht wurden, die in 
seinem Auftrage handelten oder Gäste der Veranstaltung waren, sind 
dem Nutzer zur Last zu legen.

(2) Bei zerstörten sowie abhanden gekommenen Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenständen schuldet der Nutzer der Gemeinde die Wieder-
beschaffungs- beziehungsweise die Wiederherstellungskosten. Satz 
1 gilt auch bei Gegenständen, deren herkömmlicher Gebrauch durch 
Beschädigung nicht mehr möglich erscheint. Über die Gebrauchsmög-
lichkeit entscheidet der Bürgermeister oder der von ihm Beauftragte im 
pflichtgemäßen Ermessen.

§ 6 
Gebührenbefreiung

(1) Zur Wahrung des Zweckes der öffentlichen Einrichtungen ist die Nut-
zung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der Freiwilligen Feuerwehren, für 
Versammlungen der örtlichen Vereine, soweit diese Vereine kulturel-
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len, sportlichen, sozialen oder gemeinnützigen Zwecken dienen, für 
anberaumte Kinder-, Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie für 
Versammlungen der örtlichen politischen Parteien und örtlichen Wäh-
lergemeinschaften unentgeltlich. Satz 1 gilt nicht, sofern Eintrittsgelder 
für die Veranstaltung verlangt werden.

(2) Absatz 1 ist auch bei anderen Veranstaltern erfüllt, sofern eine direkte 
Beziehung zwischen der Veranstaltung und der Gemeinde hergestellt 
werden kann. Die Feststellung trifft der Bürgermeister im pflichtgemä-
ßen Ermessen.

§ 7 
Nutzungsgebühren

(1)  Für die Nutzung der einzelnen Räumlichkeiten werden je Nutzungstag 
(Kalendertag), soweit nichts anderes bestimmt, folgende Gebühren er-
hoben;
1. Dorfgemeinschaftshaus Altenzaun 50,00 €
2. Dorfgemeinschaftshaus Schwarzholz 50,00 €
3. Vereinsheim (Sportlerheim) Hohenberg-Krusemark 50,00 €
4. Jugendclub Hindenburg
– für Vereine sowie Jugendliche 
 während der Öffnungszeiten kostenfrei
– für gewerbliche Veranstaltungen 30,00 €
 sowie je angefangene Veranstaltungsstunde 20,00 €
– sonstige Nutzer 20,00 €
5. Seniorenraum Hindenburg
– für Vereine kostenfrei
– für gewerbliche Veranstaltungen 30,00 €
 sowie je angefangene Veranstaltungsstunde 20,00 €
– sonstige Nutzer 20,00 €
6. Turnhalle Hindenburg
 a) Turnhalle Hindenburg ohne Versammlungsraum
– Sportvereine für den Übungs-, 
 Trainings- und Spielbetrieb kostenfrei
– staatliche Schulen sowie Kindertageseinrichtungen
 je Stunde 20,00 €
– kulturelle Veranstaltungen von Vereinen, je Stunde 10,00 €
– kulturelle Veranstaltungen von Vereinen, 
 bei denen Eintrittsgelderverlangt werden 50,00 €
 sowie je Veranstaltungsstunde 10,00 €
– gewerbliche Veranstaltungen 100,00 €
 sowie je Veranstaltungsstunde 30,00 €
– natürliche Personen 30,00 € 

sowie je Veranstaltungsstunde 10,00 € 
sonstige Nutzer 100,00 €

 b) Versammlungsraum der Turnhalle Hindenburg;
– für Vereine kostenfrei
– gewerbliche Veranstaltungen 50,00 €
 sowie je Veranstaltungsstunde 20,00 €
– sonstige Nutzer 30,00 €
 c) Inventarverleihung außerhalb der Turnhalle Hindenburg
– je Stuhl 0,50 €
– je Tisch 1,00 € 

Für Vereine steht das Inventar der Turnhalle Hindenburg kostenfrei 
zur Verfügung.

(2)  Die Kosten für Wasser und Elektroenergie sind, soweit der Verbrauch im 
Normalbereich liegt, mit den Gebühren nach Absatz 1 abgegolten. Der 
Normalbereich wird angenommen, soweit folgende Werte je Tag nicht 
überschritten werden:
a)  Elektroenergie:  20 kWh
b)  Wasser: 0,5 m³

 Für einen Verbrauch über diesen vorgenannten Werten werden je an-
gefangene kWh Elektroenergie 0,50 Euro und je angefangene 0,1 m³ 
Wasser 1,00 Euro berechnet.

§ 8 
Gebührenschuldner, -berechnung und -entstehung

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet:
a) wer die Nutzungsvereinbarung veranlasst oder in dessen Interesse 

sie vorgenommen wird,
b)  wer die Gebührenschuld der Gemeinde Hohenberg-Krusemark bzw. 

der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gegenüber schriftlicher 
Erklärung übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines an-
deren kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(3) Die Erhebung der Gebühren erfolgt durch die Verbandsgemeinde Arne-

burg-Goldbeck. Die Gebührenbescheide sind dem Gebührenschuldner 
bekannt zu machen.

(4) Die Gebührenschuld entsteht mit der Nutzung oder bei einer geplanten 
Nutzung, soweit die Nutzungsvereinbarung schon unterzeichnet wurde. 
Wird eine geplante Veranstaltung bis zu einer Woche vor Veranstal-
tungsbeginn abgesagt, so ist eine geminderte Nutzungsgebühr als Auf-
wandsersatz in Höhe von 25 von Hundert zu entrichten. Anderenfalls ist 
die volle Nutzungsgebühr zu begleichen.

(5) Die Zahlung der Gebühren wird 1 Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(6) Nicht rechtzeitig gezahlte Gebühren werden kostenpflichtig angemahnt 
und nach erfolgter Mahnung im Verwaltungsverfahren beigetrieben.

§ 9 
Billigkeitsmaßnahmen

Die Benutzungsgebühren können gem. § 13a KAG-LSA ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch Stundung nicht 
gefährdet erscheint. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, 
kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 10 
Zuwiderhandlungen gegen die Ordnung

Nutzer der Veranstaltungsräume, die den Bestimmungen der Satzung zu-
widerhandeln oder die Ordnung in der Einrichtung stören, könne von der 
Gemeinde Hohenberg-Krusemark zeitweise oder dauernd von der Benutzung 
der Einrichtung ausgeschlossen werden,

§ 11
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Die Benutzungs- und Gebührensatzung für Veranstaltungsräume der 
Gemeinde Hohenberg-Krusemark tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für Veranstal-
tungsräume der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 15.09.2011 außer 
Kraft.

Hohenberg-Krusemark, den 23.02.2017

Dirk Kautz
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hassel zum 01.01.2013

Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel hat auf seiner Sitzung am 06.03.2017 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 wie folgt beschlossen:

Die Bilanz wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal vom 02.11.2016 über die Prüfung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013, einschließlich der Eröffnungsbilanz, liegt vom 30.03.2017 bis zum 18.04.2017 im Verwaltungsgebäude der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck öffentlich aus.

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 6 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
mache ich hiermit folgendes bekannt:

Die Wahl des/der Bürgermeisters/ -in in der Gemeinde Goldbeck findet am

Sonntag, dem 24.09.2017
eine eventuell notwendige Stichwahl am Sonntag, dem 15.10.2017

in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

Belseck
Wahlleiterin
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Goldbeck zur Bürgermeisterwahl am 24.09.2017
Bekanntmachung zur Bildung des Gemeindewahlausschusses

Gemäß § 10 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 4 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) ist 
für die Bürgermeisterwahl am 24.09.2017 und für eine eventuelle Stichwahl am 15.10.2017 für die Gemeinde Goldbeck jeweils ein Wahlvorstand und ein 
Wahlausschuss zu bilden.
Ich fordere hiermit alle im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, bis zum 01.08.2017 Wahlberechtigte des Wahlgebietes als Beisitzer 
für den Wahlausschuss bzw. für die Wahlvorstände vorzuschlagen. Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt 
nicht innehaben. Ich verweise auf § 13 Abs. 1 bis 3 des KWG LSA. Vorschläge sind bei der Verbandsgemeinde  Arneburg-Goldbeck, Breite Straße 15, 39596 
Arneburg, Zimmer 8 einzureichen.

Belseck
Wahlleiterin

Bekanntgabe des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters

Wahlleiterin: Hannelotte Belseck stellv. Wahlleiter: Gunnar Falk
 Ackerstraße 16A  Eichstedter Straße 1
 39596 Goldbeck  39596 Goldbeck

Belseck
Wahlleiterin

Bei der Gemeinde Goldbeck, Landkreis Stendal, ist die Stelle des/ der ehren-
amtlichen Bürgermeisters/ -in zum 06.12.2017 neu zu besetzen.
Die Gemeinde Goldbeck hat eine Größe von ca. 26,85 km² und ca. 1.449 
Einwohner.
Die Wahl des/der Bürgermeisters/ -in findet am Sonntag, den 24.09.2017, 
und eine eventuelle erforderliche Stichwahl am Sonntag, den 15.10.2017, 
statt.
Die Wahl des/der Bürgermeisters/ -in erfolgt für die Dauer von sieben Jah-
ren. Die/Der ehrenamtliche Bürgermeister/-in wird in das Ehrenbeamtenver-
hältnis auf Zeit berufen. Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung 
nach Maßgabe der Satzung der Gemeinde Goldbeck über die Entschädigung 
für den ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehrenamtlich tätigen Bürger 
in der zuletzt gültigen Fassung gezahlt.

Einreichung der Bewerbungen:
Die Einreichungsfrist für die Bewerbung beginnt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung, frühestens am 13.03.2017 und endet am 
28.08.2017 um 18.00 Uhr.

Die Bewerbungen sind während der Einreichungsfrist schriftlich vorzulegen 
und können nur innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden.

Die Bewerbung muss mindestens enthalten:
– den Namen, den Vornamen, den Beruf, den Tag der Geburt und die 

Hauptwohnung des Bewerbers/ der Bewerberin. Wird der Bewerber/ 
die Bewerberin von einer Partei oder Wählergemeinschaft unterstützt, 
ist auch diese anzugeben.

Öffentliche Bekanntmachung und Stellenausschreibung zur Bürgermeisterwahl  
in der Gemeinde Goldbeck am 24.09.2017 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr

– Die Bewerbung für das Amt muss auf der Grundlage des § 30 Abs. 
2 Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) von 
mindestens 1 % der Wahlberechtigten (handschriftlich und persönlich), 
hier von 12 Wahlberechtigten, der Gemeinde Goldbeck unterzeichnet 
sein.

– Bei dem/ der Bewerber/in, der/ die einer Partei oder einer Wählergrup-
pe angehört und von dieser unterstützt wird, gilt die Regelung nach § 
21 Abs. 10 Satz 1 des KWG LSA entsprechend.

– Der/ die Bewerber/in einer Partei oder Wählergruppe muss von den 
wahlberechtigten Mitgliedern dieser Partei oder Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt worden sein. (§ 24 Abs. 1 KWG LSA)

– Bewirbt sich der Amtsinhaber/ die Amtsinhaberin erneut, sind keine 
Unterstützungsunterschriften notwendig. 

– Wählbar zum/ zur Bürgermeister/in sind Deutsche im Sinne von Artikel 
116 Grundgesetz und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union. Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der EU 
haben eine Versicherung (Anlage 8 a Kommunalwahlordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt) abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften 
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht verloren ha-
ben.

– Der/ die Bewerber/in um das Amt des/der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters/ -in muss am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben

– Die in § 41 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 und Abs. 2 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt Genannten können nicht gleichzeitig 
Gemeindebürgermeister /-in sein. Eine Person darf nicht in mehreren 
Gemeinden Bürgermeister sein.



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 30 | 28. März 2017

— Amtliche Bekanntmachungen —

– Alle erforderlichen Formblätter und Anlagen sind in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, Breite Straße 15 in 39596 Arneburg 
(Wahlamt Zimmer 8) zu erhalten.

– Die Bewerbungen sind formlos unter nachfolgend aufgeführter Adresse 
einzureichen:

 Wahlleiter der Gemeinde Goldbeck
 Kennwort: Bürgermeisterwahl Goldbeck
 Breite Straße 15
 39596 Arneburg

Belseck
Wahlleiterin

Bodenordnungsverfahren: Arneburg
Landkreis:  Stendal
Verfahrensnummer:  SDL 2/0350/03

1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark ordnet 
hiermit die vorzeitige Ausführung des Bodenordnungsplanes einschließ-
lich des Nachtrages 1 für das gesamte Bodenordnungsgebiet nach § 61 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz – LwAnpG i. V. mit den Bestimmun-
gen des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) an.

1.1 Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und damit der 
rechtlichen Wirkung des Bodenordnungsplanes und des Nachtrages 1 
wird der 07.04.2017 festgesetzt.

 
 Mit diesem Tage werden die neuen Grundstücke anstelle der alten 

Grundstücke Eigentum der Teilnehmer. Hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsver-
hältnisse, die nicht aufgehoben werden, treten die neuen Grundstücke 
an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen 
Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 
FlurbG). Das Gleiche gilt auch für die Pachtverhältnisse.

1.2 Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der abgefundenen Grund-
stücke ist bereits erfolgt, bzw. erfolgt mit diesem Tage.

1.3 Wird dieser vorzeitig ausgeführte Bodenordnungsplan später unanfecht-
bar geändert, so wirkt diese Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den 
oben festgesetzten Zeitpunkt zurück.

2.  Anordnung der sofortigen Vollziehung
 Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Vollziehung dieser 

vorzeitigen Ausführungsanordnung angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.

3.  Begründung
 Die Voraussetzungen für die vorzeitige Ausführungsanordnung nach 

§ 61 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) unter sinngemäßer 
Anwendung des § 63 FlurbG liegen vor. 

 
 Der Widerspruch, der voraussichtlich nicht zu einer wesentlichen Ände-

rung des Bodenordnungsplanes führt, wurde dem Landesverwaltungs-
amt in Halle, als Obere Flurneuordnungsbehörde, zur Entscheidung 
vorgelegt. Diese Entscheidung steht noch aus.

 
 Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt sowohl im überwiegen-

den Interesse der Beteiligten als auch im öffentlichen Interesse. 
 

Öffentliche Bekanntmachung

Vorzeitige Ausführungsanordnung vom 22.03.2017

 Die aufschiebende Wirkung gegebenenfalls eingelegter Rechtsbehelfe 
hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr erheblich erschwert sein 
würde. Ein längeres Hinausschieben der Ausführung des Bodenord-
nungsplanes ist für die Beteiligten nicht zumutbar. Sie dürfen erwarten, 
dass nicht nur der Besitz, sondern auch die Eigentumsverhältnisse an 
den neuen Grundstücken sobald wie möglich geregelt werden, damit 
die öffentlichen Bücher berichtigt werden können und der gesamte 
Grundstücksverkehr wieder normalisiert wird. Mit der sofortigen Vollzie-
hung der Ausführungsanordnung wird die notwendige Rechtssicherheit 
geschaffen und die Abwicklung des gesamten Verfahrens beschleunigt. 

 Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist auch gege-
ben, da in einem Bodenordnungsverfahren eine Vielzahl aufs Engste 
miteinander verflochtener Abfindungen besteht. Aus einer aufschie-
benden Wirkung der gegen diese Ausführungsanordnung eingelegten 
Rechtsbehelfe würde der Eintritt der rechtlichen Wirkungen des Boden-
ordnungsplanes und des Nachtrages 1 erfahrungsgemäß über einen 
längeren Zeitraum verzögert werden.

 Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da 
der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in die Boden-
ordnung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran gelegen ist, 
die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. 

4.  Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen die vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Mo-

nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
39576 Hansestadt Stendal, Akazienweg 25 schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 

 Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 
5 VwGO beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 
Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt werden.

 Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.

Im Auftrag

gez. Kriese (DS)
Sachgebietsleiter
Amt Für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
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Amtliche Bekanntmachung zu den Gewässerschauen 2017  
des Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“

Schaubereich 3

Flächen im Schaubezirk:
Werben, Behrendorf, Giesenslage, Busch, Sandauerholz, Altenzaun, Arneburg, Beelitz. Lindtorf, Bertkow, Hohenberg-Krusemark, Hindenburg, Schwarzholz

Gewässerschau:
Dienstag, den 25.04.2017
Treffpunkt 8:00 Uhr an der Treffpunkt in 39615 Hansestadt Werben, Marktplatz 1, Rathaus

Ende und Auswertung: 
in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1

Ausschreibung Catering Stadthalle Arneburg

Die Stadt Arneburg schreibt die Cateringversorgung bei Veranstaltungen in der Stadthalle Arneburg in 39596 Arneburg, Bahnhofstraße 14 zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt aus.

Nähere Angaben finden Sie auf der Internetseite unter: http://www.arneburg-goldbeck.de/bekanntmachungen/index.php bzw. wenden Sie sich direkt an 
den Eigenbetrieb der Stadt Arneburg; Tel.: 039321 54780 oder per E-Mail: eigenbetrieb@isb-arneburg.de.

Annahmeschluss für Bewerbungen ist der 05. Mai 2017

Freiwillige gesucht

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck sucht Freiwillige, die Kindertageseinrichtungen (Kingergärten und Horte) bei Ausflügen als Rettungsschwimmer 
unterstützen würden.
Sollten Sie Interesse haben und mindestens das Rettungsschwimmerabzeichen in der Stufe Bronze haben, können Sie sich gern an Herrn Gabel (Tel.: 
039388/97130 oder E-Mail gabel@arneburg-goldbeck.de wenden.

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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